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Schriftliche Beantwortung Interpellation Nr. 632/2013 von Heiri Schwegler, L2O, und Mit-
unterzeichnenden: Gemeinderätliche Kommissionen 
 
 
Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Am 22. November 2013 ist von Heiri Schwegler, L2O, und Mitunterzeichnenden folgende Inter-
pellation eingereicht worden: 
 
"Mit der Änderung der Gemeindeordnung vom 25. November 2007 wurde die Zusammensetzung der gemeinderätlichen Kommissi-
onen neu geregelt. Dabei wurde auf eine rein proportionale Vertretung der Parteien verzichtet und dafür mit Wissen von zusätzli-
chen Fachpersonen verstärkt. Mit und nach dieser Neuorganisation wurden im Laufe der Zeit Kommissionen zusammengelegt. 
 
Die gemeinderätlichen Kommissionen werden von den Horwer Parteien als wertvoll erachtet und sind in dieser Form in der Luzer-
ner Politlandschaft mit Parlamentsgemeinden etwas aussergewöhnlich. 
 
Seit dieser Neuorganisation ist nun schon einige Zeit vergangen und es kann sicher eine Zwischenauswertung gemacht werden. 
Wir bitten den Gemeinderat, folgende Fragen zu beantworten: 
 
1. Wie bewertet der Gemeinderat die vorgenommenen Änderungen – gesamt gegenüber vorher und für jede Kommission? 
2. Sind die Kommissionsnamen und die Pflichtenhefte noch stimmig? 
3. Wie und wann nutzt der Gemeinderat die einzelnen Kommissionen? 
4. Welche Geschäfte werden den Kommissionen zugeordnet und welches sind die Kriterien, wie die Triage vorgenommen wird? 
5. Wie bewerten die Kommissionsmitglieder die Zusammenarbeit in der neuen Form? 
6. Sind die ihnen zugeteilten Geschäfte aus Sicht der Kommissionen zufriedenstellend? 
7. Gibt es Anregungen der Kommissionen, was allenfalls geändert werden sollte und wie sehen diese aus?" 

 
 
Zu den Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu 1. Wie bewertet der Gemeinderat die vorgenommenen Änderungen – gesamt gegenüber vorher und für jede Kommission? 

Gemäss Art. 7 der Verwaltungsverordnung haben wir für die laufende Amtsdauer der 
gemeinderätlichen Kommissionen vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016 gewählt: 

 Kunst- und Kulturkommission 
 Musikschulkommission 
 Planungs- und Baukommission 
 Sozialkommission 
 Umwelt- und Energiekommission 
 Sportkommission 
 Feuerwehrkommission 
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Bei den beiden Letzteren handelt es sich um Kommissionen, welche aus Vereinsvertre-
tern bzw. Feuerwehroffizieren zusammengesetzt sind. Auf die Feuerwehrkommission 
wird nachstehend nicht weiter eingegangen, da keine Änderungen vorgenommen wur-
den und es sich um eine fachspezifische, vom Gesetz über den Feuerschutz vorge-
schriebene Kommission mit separater Regelung handelt. 
 
Insgesamt bewerten wir die getätigten Änderungen, den Einbezug von Fachpersonen 
sowie die Zusammenlegung von Kommissionen, als positiv. So führte u.a. die Zusam-
menlegung der Planungskommission und der Baukommission zu durchgängigeren Pro-
zessabläufen, in den Bauvorhaben zu einer Konzentration auf das Wesentliche und ei-
ner trotzdem guten Auslastung der Kommission (i.d.R. eine Sitzung von 1.5 – 3.0 Std. 
Dauer pro Monat). Dies spart Ressourcen beim zuständigen Gemeinderat sowie der 
Verwaltung. 

Zu 2. Sind die Kommissionsnamen und die Pflichtenhefte noch stimmig? 

Insgesamt erachten wir die Kommissionsnamen und Pflichtenhefte noch als stimmig. 
Gestützt auf die Rückantworten ziehen wir eine Überprüfung des Pflichtenheftes der 
Musikschulkommission in Betracht. 

Zu 3. Wie und wann nutzt der Gemeinderat die einzelnen Kommissionen? 

Die Kommissionen werden unterschiedlich genutzt. Die Aufgaben sind in den Pflichten-
heften umschrieben. Während einige Kommissionen (z.B. Planungs- und Baukommissi-
onen) zum Tagesgeschäft (Gestaltungspläne, Bauvorhaben) hinzugezogen werden, ist 
der Einfluss bei anderen Kommissionen auf Routinegeschäfte der Verwaltung geringer.  
Wir verweisen auf die Pflichtenhefte im Anhang. 

Zu 4. Welche Geschäfte werden den Kommissionen zugeordnet und welches sind die Kriterien, wie die Triage vorgenommen
wird? 

Wir verweisen auf die Pflichtenhefte im Anhang. 

Zu 5. Wie bewerten die Kommissionsmitglieder die Zusammenarbeit in der neuen Form? 

 Kunst- und Kulturkommission: 
Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ist gut und es herrscht eine konstruktive, 
motivierte und lebendige Art. 
 

 Musikschulkommission: 
Die Neuregelung und Zusammensetzung wird als sehr gut und die Fachpersonen 
als engagiert und kompetent erachtet. 
 

 Planungs- und Baukommission: 
Die Zusammenarbeit mit Fachkräften wird als Vorteil erachtet und soll weitergeführt 
werden. Es ist nicht zwingend eine parteipolitische Zusammensetzung für eine 
sachbezogene Kommissionsarbeit notwendig. 
 

 Sozialkommission: 
Die Zusammenlegung von Jugend- und Sozialkommission wird positiv beurteilt, die 
Tätigkeit ist effizienter. Es ist nun ein generationenübergreifender und umfassender 
sozialer Überblick möglich. 
 



14. August 2014  
Schriftliche Beantwortung Interpellation Nr. 632/2013 von Schwegler Heiri, L2O, und Mitunterzeichnenden: Gemeinderätliche Kom-
missionen 
 
 

 

Seite 3/4 

 Umwelt- und Energiekommission: 
Die Integration von Fachleuten ist positiv und soll beibehalten werden. 
 

 Sportkommission: 
Es wurden keine Änderungen vorgenommen, die Mitglieder werden nicht nach Par-
teizugehörigkeit gewählt. 
 

Zusammenfassend haben sich auch aus Sicht der Kommissionen die vorgenommenen 
Änderungen bewährt. 

Zu 6. Sind die ihnen zugeteilten Geschäfte aus Sicht der Kommissionen zufriedenstellend? 

 Kunst- und Kulturkommission: 
Die zugeteilten Geschäfte werden als zufriedenstellend erachtet. 
 

 Musikschulkommission: 
Die meisten relevanten Geschäfte werden durch das zuständige Gemeinderatsmit-
glied und den Schulleiter behandelt, die Kommission wird darüber informiert. Das 
Schulprogramm wird vorgelegt und dann von der Kommission verabschiedet. Die 
Kommission hat zwischenzeitlich keine Budgeteinsicht mehr. 
 

 Planungs- und Baukommission: 
Die Meinungen sind unterschiedlich. Einige sind mit der Zuteilung zufrieden. Für an-
dere fehlen mehrheitlich Geschäfte mit grossem Auseinandersetzungspotenzial und 
es erscheint nicht immer ersichtlich, wieso ein Geschäft zur Beratung vorgelegt wird 
(oder eben nicht).  
 

 Sozialkommission: 
Die Zuteilung ist zufriedenstellend, der Gemeinderat könnte jedoch entsprechend 
dem Pflichtenheft vermehrt Wissen aus der Kommission abholen. Allenfalls könnten 
gewisse Aufgaben einer Arbeitsgruppe oder Subkommission übertragen werden. 
 

 Umwelt- und Energiekommission: 
Die Verfahren laufen zufriedenstellend. Bei grösseren Projekten (wie „horw mitte“, 
Oberstufenschulhaus) wird von Beginn weg eine stärkere Mitwirkung gewünscht. 
Von Bedeutung erscheint die Vertretung von Energiefachpersonen in der Planungs- 
und Baukommission. 
 

 Sportkommission: 
Die Zuteilung ist zufriedenstellend. 

 
Die Ausführungen der Kommissionen ergeben kaum Handlungsbedarf.  

Zu 7. Gibt es Anregungen der Kommissionen, was allenfalls geändert werden sollte und wie sehen diese aus?" 

 Kunst- und Kulturkommission: 
Die Kunst- und Kulturkommission würde eine nicht politisch zusammengesetzte 
Kommission begrüssen. Die budgetierten Unterstützungsgelder in der Höhe von 
CHF 10‘000.00 für Kulturprojekte sollten erhöht werden.  
 



14. August 2014  
Schriftliche Beantwortung Interpellation Nr. 632/2013 von Schwegler Heiri, L2O, und Mitunterzeichnenden: Gemeinderätliche Kom-
missionen 
 
 

 

Seite 4/4 

 Musikschulkommission: 
Die Kommission erachtet im Vergleich der zugeteilten Geschäfte die Mitgliederzahl 
als zu gross. Begründet wird diese mit den Unterrichtsbesuchen, welche aber ei-
gentlich im operativen Bereich liegen. 
 

 Planungs- und Baukommission: 
Die Sitzungsgelder sollen erhöht werden. Da die Kommissionsmitglieder als aner-
kannte Fachkräfte ihr Wissen dem Gemeinderat zur Verfügung stellen, sollte die 
Entschädigung auch entsprechend geregelt sein. Wichtig ist der Kommission die 
Auseinandersetzung über die gute Gestaltung und die Bedeutung des öffentlichen 
Raumes.  
 

 Sozialkommission: 
Die Kommission möchte vermehrt als Beratungsorgan des Gemeinderates einge-
setzt werden. Es stellt sich die Frage, wieweit Punkte aus dem Pflichtenheft bezüg-
lich Umsetzung und Realisierung zu konkretisieren sind (Anträge formulieren, Ziele 
realisieren helfen etc.). 
 

 Umwelt- und Energiekommission: 
Vereinzelt wünschen Kommissionsmitglieder eine Auflistung der laufenden Geschäf-
te. Zum grossen Teil ist die Kommission jedoch der Meinung, dass man mit dem re-
gelmässigen Traktandum „Infos aus der Gemeinde“ gut informiert ist. 
  

 Sportkommission: 
Keine Anregungen. 

 
Die Übersicht zeigt, dass die Kommissionen mit ihrer Arbeit zufrieden sind und wenig 
Änderungsbedarf sehen. Wir überprüfen jeweils nach Rücksprache mit den Kommissio-
nen zu Beginn jeder Legislaturperiode die Pflichtenhefte. 
 

 
Freundliche Grüsse 

 
Markus Hool Irene Arnold 
Gemeindepräsident Stv. Gemeindeschreiberin 

 
 Pflichtenhefte 
 
 
Versand: 29. August 2014 


















